
 
        

www.unterfrauenhaid.at 

                                                                                Jänner 2020 

INFORMATION 
zur Landtagswahl am 26. Jänner 2020 

 
Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Jugend! 
 
Am Sonntag, den 26. Jänner 2020 findet die Bgld. Landtagswahl statt. Alle Wahlberechtigten 
werden ersucht, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.  
Bereits am Freitag, den 17. Jänner 2020, am sogenannten vorgezogenen Wahltag, gibt es die 
Möglichkeit der Stimmabgabe im Wahllokal, für Wähler, die am eigentlichen Wahltag (26. Jänner) 
nicht persönlich zur Wahl gehen können oder die Briefwahl nicht nutzen möchten. 
 
Wahlberechtigt sind alle österreichischen Staatsbürger, die vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen 
sind, im Burgenland einen Wohnsitz haben, am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und 
im gültigen Wählerverzeichnis eingetragen sind.  
 

 Wahllokal: Gemeindeamt 
 Freitag, 17. Jänner 2020: Wahlzeit von 17.30 – 19.30 Uhr 
 (vorgezogener Wahltag)  
   
 Sonntag, 26. Jänner 2020: Wahlzeit von 08.00 – 12.00 Uhr 
 (Wahltag)  

 
Wer an beiden Wahlterminen verhindert ist kann seine Stimme auch per Wahlkarte abgeben. Der 
schriftliche Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte muss bis spätestens Mittwoch, 22. Jänner 
im Gemeindeamt eingebracht werden, sofern die Wahlkarte zugestellt werden soll. 
Bei persönlicher Mitnahme der Wahlkarte ist ein Antrag bis Freitag, den 24. Jänner,  
12.00 Uhr möglich. 
 
Die Wahlkarte muss unterschrieben und entsprechend verschlossen sein, das blaue 
Wahlkuvert, in das der ausgefüllte Stimmzettel gegeben wird, darf keinesfalls zugeklebt 
werden, da sonst die Stimme nicht gezählt wird. Die Abgabe muss bis spätestens Freitag, 24. 
Jänner, 14.00 Uhr im Gemeindeamt erfolgen. 
 
Die Abgabe einer unterschriebenen und/oder zugeklebten Briefwahlkarte am Wahltag direkt im 
Wahllokal ist NICHT möglich. 
 
Zusätzlich zur Wahl einer Partei können auch Vorzugsstimmen vergeben werden. Auf der 
Landesliste kann maximal eine gültige Vorzugsstimme an eine Kandidatin oder einen Kandidaten 
vergeben werden. Weiters können auf der Bezirksliste bis zu drei gültige Vorzugsstimmen 
vergeben werden. Jede Kandidatin oder jeder Kandidat kann aber nur eine Vorzugsstimme 
erhalten. 
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Friedrich Kreisits, Bürgermeister 


